
 
Anlage 7 
Benutzungsordnung für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dettingen an der Erms 
 

Nachhauseweg des Kindes 
 
Mein/unser Kind 

VORNAME 
 

 

NACHNAME 
 

 

 
darf nach der vereinbarten Betreuungszeit alleine nach Hause gehen. Ich/wir verpflichte/n 
mich/und sicherzustellen, dass mein/unser Kind den Nachhauseweg ausschließlich zu Fuß 
bestreitet. 
 
Bei erheblichen Veränderungen der Wegverhältnisse oder bei Sondersituationen trage/n 
ich/wir Sorge, dass mein/unser Kind abgeholt wird. 
 
Die Kindertageseinrichtung ist befugt, über solche Fälle zu entscheiden und die Abholung 
des Kindes zu verlangen. 
 
 
 
 

 
 
ORT, DATUM 

 
 
 
UNTERSCHRIFT PERSONENSORGEBERECHTIGTE/R I* 

 
 
ORT, DATUM 

 
 
 
UNTERSCHRIFT PERSONENSORGEBERECHTIGTE/R II* 

 
Eingang am 

 
 
 
ORT, DATUM 

 
 
 
UNTERSCHRIFT DER KINDERTAGESEINRICHTUNG 

 
 
 
 
 
 
 
*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personenberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund 
einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift 
desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt. 


